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Wenn auf Grund von Grundstücken, Ge-
schäftsbetrieben oder Betriebsstätten 
eine Konkurrenz zwischen verschiede-
nen Steuerdomizilen vorliegt, so muss 
zur Vermeidung der Doppelbesteuerung 
eine Steuerausscheidung durch die 
Wohnsitzgemeinde vorgenommen wer-
den. Im interkantonalen Verhältnis richtet 
sich diese nach einem System von Kolli-
sionsnormen, die vom Bundesgericht in 
langjähriger Rechtsprechung entwickelt 
worden sind. Sie umfassen Regeln für 
die Zuteilung der Einkommens- und Ver-
mögensbestandteile sowie für die Aus-
scheidung der Passiven, Abzüge und 
Freibeträge. Dabei sollen im interkanto-
nalen Verhältnis Ausscheidungsverluste 
möglichst vermieden werden. Der Kan-
ton des Hauptsteuerdomizils muss Auf-
wandüberschüsse und Verluste von au-
sserkantonalen Grundstücken definitiv 
übernehmen. Weder er selbst noch Kan-
tone mit einem Nebensteuerdomizil dür-
fen solche negativen Einkommensbe-
standteile, die sie von einem anderen 
Steuerdomizil übernommen haben, an 
diese zurückbelasten, d. h. mit zukünfti-
gen Gewinnen bzw. Erträgen dieser Kan-
tone verrechnen.

Die im interkantonalen Verhältnis entwi-
ckelten Grundsätze sind auch für die in-
terkommunale Ausscheidung zwischen 
den st.  gallischen Gemeinden massge-
bend. Immerhin besteht eine abweichen-

de Zuteilungsregel, die in der Praxis von 
erheblicher Bedeutung ist: Bei selbstän-
diger Erwerbstätigkeit haben Inhaber 
von Einzelunternehmen und die in der 
Geschäftsführung mitwirkenden Gesell-
schafter von einfachen Gesellschaften in 
der Gemeinde, in der sie unbeschränkt 
steuerpflichtig sind, die Hälfte der Ein-
künfte aus selbständiger Erwerbstätig-
keit zu versteuern. Eine Ausscheidung 
unterbleibt lediglich dann, wenn der Ge-
meindeanteil weniger als Fr. 100.– einfa-
che Steuer beträgt. Das kantonale Recht 
lässt sodann ganz generell Ausschei-
dungsvereinbarungen unter den invol-
vierten Gemeinden zu, sofern der Steu-
erpflichtige und das kantonale Steueramt 
diesem Vorgehen zustimmen.
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AHV und Vorsorge: Einkäufe von Beitragsjahren von 
Selbständigerwerbenden

Vom AHV-beitragspflichtigen Erwerbs-
einkommen eines Selbständigerwer-
benden werden die persönlichen Einla-
gen in die berufliche Vorsorge abgezo-
gen, soweit sie dem üblichen Arbeitge-
beranteil entsprechen (Art. 9 Abs. 2 lit. e 
AHVG). Für die Ausscheidung und das 
Ausmass dieses Abzugs sind die Vor-
schriften des BG über die direkte Bun-
dessteuer (DBG) massgebend (so 
Art. 18 Abs. 1 AHVV). Nach Art. 33 
Abs. 1 lit. d DBG können die gemäss Ge-
setz oder Reglement geleisteten Beiträ-
ge und Einlagen in die berufliche Vorsor-
ge von den steuerbaren Einkünften ab-
gezogen werden.

Eine Schranke bildet die Begrenzung für 
den Einkauf auf die Höhe der reglemen-
tarischen Leistungen sowie die Be-
schränkung des versicherbaren Einkom-
mens der Selbständigerwerbenden auf 
den zehnfachen oberen Grenzbetrag 
nach Art. 8 Abs. 1 BVG (CHF 84 240) ge-
mäss Art. 79 b und 79 c BVG. Zudem 
gilt sowohl für Selbständigerwerbende 
wie auch für Unselbständigerwerbende 
eine (bundesgerichtlich «erfundene») 
Sperrfrist von 3 Jahren, innerhalb wel-
cher bei Einkäufen Leistungen aus der 
Vorsorge nicht in Kapitalform bezogen 
werden dürfen.

Abgesehen davon können Einkäufe in 
die Vorsorge bei Unselbständigerwer-
benden einkommenssteuerlich mit al-
len übrigen Einkünften des betreffenden 
Jahres verrechnet werden, und dies un-
abhängig von der Höhe der Lohnein-
künfte. Selbständigerwerbende können 
einkommenssteuerlich (auch) die Beiträ-
ge für den Einkauf von Beitragsjahren 
absetzen.

Im DBG besteht keine betragliche Be-
grenzung bezüglich der abzugsfähigen 
Einkäufe von Beitragsjahren. Es ist ein-
fach so, dass Einkäufe, die das gesamte 
steuerbare Einkommen übersteigen, 
einkommenssteuerlich keinen Sinn ma-
chen, da ein Überschuss der Abzüge 

über die Einkünfte nicht auf das folgen-
de Steuerjahr übertragen werden kann.

Wie verhält es sich nun AHV-rechtlich 
mit derartigen Einkäufen für die Bemes-
sung der AHV-Beitragspflicht des 
Selbständigerwerbenden?

Unstrittig ist die Regelung, dass der 
Selbständigerwerbende denjenigen An-
teil an der Einlage in die Vorsorge ab-
ziehen kann, den üblicherweise ein Ar-
beitgeber für seine Arbeitnehmer über-
nehmen würde. Praxisgemäss wird der 
übliche Arbeitgeberanteil auf 50 % fest-
gesetzt. Das heisst, dass bei der Be-
rechnung des AHV-Beitrags ein Selb-
ständigerwerbender 50 % seiner laufen-
den Beiträge und seiner Einkaufsbeiträ-
ge absetzen darf.

Soweit ist alles klar. Nun hat das Bun-
desgericht aber befunden, dass bei Ein-
käufen von Beitragsjahren von Selbstän-
digerwerbenden für die Zwecke der 
AHV eine weitere, in den Gesetzen nicht 
genannte Grenze einzuhalten sei: Be-
tragsmässig sei der maximal zulässige 
Abzug (Arbeitgeberanteil) in seiner Höhe 
auf die Hälfte des Erwerbseinkom-
mens aus selbständiger Erwerbs-
tätigkeit des betreffenden Jahres zu 
begrenzen (BGer 9C_515/2015 vom 
1. März 2016 E. 4.3.).

In anderen Entscheidungen hat das Bun-
desgericht die Parallelität von Steuer-
recht und Sozialversicherungsrecht be-
tont. Hier hat es – unter fragwürdiger 
Berufung auf ein angebliches Gleich-
stellungsgebot von Selbständig- und 
 Unselbständigerwerbenden und ohne 
Rückgriff auf ein Missbrauchsverbot – 
eine Beschränkung des Abzugs ge-
schützt, die (in dieser oder anderer Form 
und erst) im Rahmen der Reform der Al-
tersvorsorge 2020 zur Diskussion steht.

Tendenziell werden die Selbständiger-
werbenden gut daran tun, frühzeitig 
und laufend ihre berufliche Vorsorge in 
ausreichendem Masse aufzubauen. 



Neues Kreisschreiben und  
Rechtsprechung

Aufgrund zweier Bundesgerichtsent-
scheide hat die Eidgenössische Steuer-
verwaltung am 11. März 2014 das Kreis-
schreiben Nr. 40 veröffentlicht. Darin 
wird festgehalten, in welchen Konstella-
tionen der Anspruch von natürlichen 
Personen auf die Rückerstattung der 
Verrechnungssteuer verwirkt ist. In der 
Zwischenzeit hat sich das Bundesge-
richt erneut mit dieser Frage beschäftigt 
und die restriktive Praxis bestätigt. Spä-
testens seit diesen neuen Urteilen häu-
fen sich nun in der Praxis die Fälle, bei 
denen die Rückerstattung der Verrech-
nungssteuer verweigert wird. Gemäss 
Bundesgericht verwirke den Anspruch 
auf die Rückerstattung, wer mit der Ver-
rechnungssteuer belastete Einkünfte 
oder Vermögen, woraus solche fliessen, 
der zuständigen Behörde nicht angebe. 
Jede Deklaration, die nach einer Inter-
vention oder Anfrage der Steuerbehörde 
erfolgt, kann nicht mehr als ordnungsge-
mässe Deklaration gelten. Zudem führt 
das Bundesgericht aus, dass ein Hinter-
ziehungswille nicht gegeben sein müs-
se, um den Rückerstattungsanspruch zu 
verwirken; es genüge auch bereits einfa-
che Fahrlässigkeit. Problematisch er-
scheint dies, wenn jemand eine Dividen-
de mit dem Form. 103 der Eidgenössi-
schen Steuerverwaltung meldet und die 
Verrechnungssteuer abliefert, denn 
dann handelt er kaum mit Hinterzie-
hungsabsicht. Vergisst er die Dividen-
den privat zu deklarieren – und sei es nur 
aus Unachtsamkeit – verwirkt er aber 
den Rückerstattungsanspruch.

 
Geldwerte Leistungen

Noch mehr Probleme werden aber die 
sogenannten geldwerten Leistungen 
verursachen, die z.B. im Rahmen von 
Steuerrevisionen oder in Veranlagungs-
verfahren festgestellt werden. Sofern es 
sich hier nicht nur um die Höhe der Pri-
vatanteile oder um „Bewertungsdiffe-
renzen“ bei deklarierten Erträgen han-
delt, wird auch hier zusätzlich zu der Auf-

rechnung bei der Gesellschaft und der 
Aufrechnung beim Aktionär die Verrech-
nungssteuer anfallen (35% bei Überwäl-
zung auf den Aktionär). Die Steuerpflich-
tigen sind gut beraten, genügend hohe 
Privatanteile zu verbuchen und diejeni-
gen Sachverhalte, die nicht eindeutig 
der Unternehmens- oder der Privatsphä-
re zuzuordnen sind, grössere Beachtung 
zu schenken. Die Abgrenzung ist oft 
schwierig, und es besteht ein erhebli-
cher Ermessensspielraum. In vielen Fäl-
len dürfte es zudem empfehlenswert 
sein, Transaktionen und Geschäfte zwi-
schen Gesellschaft und Aktionär vorgän-
gig mit der Steuerverwaltung, z.B. im 
Rahmen eines Rulings, vorabzuklären. 
Bei der Verzinsung von Darlehen führt 
die zu hohe Verzinsung eines Passivdar-
lehens einer Gesellschaft an den Aktio-
när sehr wahrscheinlich zu keiner Ver-
wirkung des Rückerstattungsanspruchs, 
da er den Zinsertrag deklariert hat (wenn 
auch unter der falschen Rubrik Zinsen 
statt Dividenden). Wird dagegen ein Ak-
tivdarlehen der Gesellschaft zu tief oder 
gar nicht verzinst, wird die Rückerstat-
tung der Verrechnungssteuer verwirkt 
sein, da es an der Deklaration eines Er-
trags fehlt.

 
Wie weiter?

Jede Transaktion und jede Rechtsbezie-
hung zwischen Gesellschaft und Anteils-
inhaber muss aus steuerlicher Sicht 
überprüft und wenn möglich klar und 
einfach ausgestaltet werden. Jede Aus-
legungs- und Ermessensmöglichkeit 
muss, soweit möglich, von vornherein 
vermieden werden. Wo früher noch im 
guten Einvernehmen Aufrechnungen in 
Kauf genommen wurden, ist nun mit der 
zusätzlichen Belastung mit der Verrech-
nungssteuer eine empfindliche Steuer-
belastung hinzugekommen. Letztlich 
wird es am Gesetzgeber liegen, der Ver-
rechnungssteuer wieder ihre ursprüngli-
che Funktion zurückzugeben, nämlich 
diejenige einer Sicherungssteuer. Die 
heutige Praxis stösst zudem an die 
Grenzen der Verfassungsmässigkeit. 
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Da der Auszug aus dem Betreibungsregis-
ter immer wieder und nicht nur bei Bonitäts-
prüfungen z. B. für die Wohnungs- oder Stel-
lensuche von allen möglichen Seiten konsul-
tiert wird, kann man dem Bonitätsrating 
oder der Reputation eines Menschen durch 
ungerechtfertigte Betreibung massiven 
Schaden zufügen. Das blosse Begehren ei-
nes (angeblichen) Gläubigers um Einleitung 
der Betreibung reicht und das zuständige 
Betreibungsamt stellt dem (vermeintlichen) 
Schuldner den Zahlungsbefehl zu. Auch 
wenn er Rechtsvorschlag erhebt und damit 
die Schuld bestreitet, bleibt die geltend 
 gemachte Forderung registriert. Und diese 
Einträge der letzten fünf Jahre können prak-
tisch von jedermann eingesehen werden. 
Verzeichnet ist aber lediglich, ob die Forde-
rung noch offen ist und in welchem Stadium 
des Betreibungsverfahrens man sich befin-
det. Über den Forderungsgrund gibt es 
 keine Hinweise. Deshalb kann man nicht 
erkennen, ob die Betreibung irrtümlich, als 
Schikane, zur Unterbrechung der Verjährung 
oder gerechtfertigt eingeleitet wurde. Trotz 
dieser – allgemein bekannten – reduzierten 
Aussagefähigkeit des Betreibungsregisters 
hat ihm das Bundesgericht doch eine 
 «erhebliche Bedeutung» zugemessen, weil 
man davon ausgehen muss, dass nur in 
 einer verschwindend kleinen Anzahl von 
 Fällen grundlos betrieben wird.
Was aber kann man nun tun, um seinen 
Betreibungsregister-Auszug wieder «sau-
ber» zu erhalten? Das Einfachste und Billig-
ste ist es natürlich, wenn man sich mit dem 
Gläubiger einigen kann und er die Betrei-
bung schriftlich gegenüber dem Betrei-
bungsamt zur Löschung zurückzieht. Oft-
mals ist es bei der entsprechenden Verein-
barung empfehlenswert, wenn diese 
vorsieht, dass der Betriebene berechtigt ist, 
die Löschung selber zu beantragen. 
Können sich die Parteien nicht einig werden, 
bleibt für den fälschlicherweise Betriebenen 
nur der Klageweg, was aber zeit- und kos-
tenintensiv ist. Auf eine negative Feststel-
lungsklage (ein Musterschreiben dafür lässt 
sich z. B. unter http://www.duebendorf.ch/
dl.php/de/520cbecde0643/Ungerechtfertig-
te_Betreibung.pdf herunterladen) am Be-
treibungsort stellt der Richter im beschleu-
nigten Verfahren fest, dass die Forderung 
nicht oder nicht mehr besteht. Wenn der 
(angebliche) Schuldner unmittelbar glaub-
haft machen kann, dass keine berechtigte 

Forderung besteht, stellt der Richter die Be-
treibung vorläufig ein. Wird im anschliessen-
den Verfahren festgestellt, dass die Forde-
rung tatsächlich nicht besteht, hebt der Rich-
ter die Betreibung auf und auf Verlangen 
wird der Registereintrag gelöscht.
Trotz dem anderslautenden Gesetzestext 
kann aber die negative Feststellungsklage 
nicht jederzeit angehoben werden, sondern 
gemäss Bundesgericht erst, wenn im 
Rechtsöffnungsverfahren gegen den Antrag 
des Schuldners entschieden wird oder 
wenn der Schuldner gar keinen Rechtsvor-
schlag erhoben hat. (Allerdings hat das 
BGer in einem jüngeren Entscheid festge-
halten, dass die Betreibung allein schon und 
unabhängig vom geforderten Betrag das 
Rechtsschutzinteresse des Schuldners be-
gründet, der betriebene Schuldner also zur 
Klage legitimiert ist). Das bürdet dem 
Schuldner beim Eingang des Zahlungsbe-
fehls eine knifflige Frage auf: Soll er Rechts-
vorschlag erheben oder auf diesen verzich-
ten, um sofort negative Feststellungsklage 
zu erheben, mit dem Risiko, dass er beim 
Scheitern praktisch wehrlos dem weiteren 
Betreibungsverfahren gegen ihn zusehen 
muss? Erhebt er aber Rechtsvorschlag und 
setzt der schikanöse Gläubiger das Verfah-
ren nicht mit der Rechtsöffnung fort, dann 
bleibt der Schuldner blockiert und hat keine 
bzw. nur noch beschränkte und langwierige 
prozessuale Möglichkeiten, die Löschung 
herbei zu führen. 
Zusammengefasst ist der ungerechtfertigt 
betriebene Schuldner gut beraten, wenn er 
nicht gleich bei der Zustellung des Zahlungs-
befehls Rechtsvorschlag (Frist 10 Tage ) er-
hebt, sondern sich das Ganze genau über-
legt und gegebenenfalls rechtlichen Rat 
sucht.
Grundsätzlich steht dem Schuldner auch die 
Klage auf Aufhebung der Betreibung im or-
dentlichen (oder vereinfachten) Verfahren 
offen, was aber in der Praxis kaum anwend-
bar ist, weil sie dem ungerechtfertigt Betrie-
benen nach erhobenem Rechtsvorschlag 
nicht mehr zusteht.
Abschliessend gilt es festzuhalten, dass 
eine Schikanebetreibung auch unter straf-
rechtlichen Aspekten relevant und im Rah-
men des Gesetzes über den unlauteren 
Wettbewerb strafbar sein kann. (Mit Inkraft-
treten des UWG wurde die Kreditschädi-
gung gemäss Art. 160 StGB gestrichen.)
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